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Das ökologische Verbundsystem in der
Raumordnung am Beispiel der Aufstellung des
Regionalen Entwicklungsplanes für die
Planungsregion Harz
DOREEN BRANDT

Zum besseren Verständnis der Raumordnung und
insbesondere der regionalplanerischen Festle-
gungen wird zunächst ein kurzer Überblick zu
wichtigen gesetzlichen Regelungen und Vorga-
ben in der Raumordnung gegeben. Der bisherige
interne Abwägungsprozess wird stark verein-
facht beschrieben, da für eine umfassende Dar-
stellung alle regionalplanerischen Festlegungen
in Text und Karte betrachtet werden müssten.
Einige textliche Festlegungen des REP werden zur
Erläuterung der Abwägungsentscheidungen he-
rangezogen.

Der REP für die Planungsregion Harz ist das
rechtsverbindliche, übergeordnete und überfach-
liche Planungsinstrument auf Ebene der Regio-
nalplanung. Alle informellen Planungen, die Ein-
gang in den Regionalplan Harz als Vorrang- oder
Vorbehaltsgebiet gefunden haben, sind bei raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen von
öffentlichen Stellen als Ziele der Raumordnung
zu beachten oder als Grundsätze der Raumord-
nung zu berücksichtigen. Damit besteht der we-
sentliche Beitrag der Regionalplanung zum Auf-
bau eines ÖVS in der rechtsverbindlichen Auswei-
sung von entsprechenden Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten für den Biotopverbund.

1 Einführung in die Raumordnung
und Regionalplanung

Der Bund erlässt, ähnlich wie im Naturschutz-
recht, das ROG als Rahmengesetz. Weitergehen-
de inhaltliche und verfahrenstechnische Vor-
schriften werden von den Bundesländern ausge-
staltet. Im ROG des Bundes ist festgelegt, dass die
Flächenbundesländer einen Raumordnungsplan
für ihr gesamtes Landesgebiet und Regionalplä-
ne für Teilgebiete, so genannte Regionen, erstel-

len (§§ 8 und 9 ROG). Die Raumordnung hat laut
§ 1 ROG die Aufgabe, den Gesamtraum der Bun-
desrepublik Deutschland und seine Teilräume
durch zusammenfassende, übergeordnete Raum-
ordnungspläne und durch Abstimmungen raum-
bedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu
entwickeln, zu ordnen und zu sichern.

Regionalplanung ist Teil eines hierarchisch
gestuften Systems räumlicher Gesamtplanun-
gen, das sich von der Raumordnung auf Bundes-
ebene über die Landes- und Regionalplanung bis
hin zur Bauleitplanung der einzelnen Gemeinden
erstreckt. Die Vorgaben der jeweils höheren Stu-
fe müssen dabei von den nachgeordneten Pla-
nungsebenen beachtet werden, umgekehrt sind
diese bei der Aufstellung der Vorgaben zu berück-
sichtigen (Gegenstromprinzip). Die Regionalpla-
nung fasst in sich geschlossene, zusammenhän-
gende Planungs- und Wirtschaftsräume zusam-
men und hat sowohl übergeordnete Landesinte-
ressen als auch kommunale Belange zu vertreten.
In Sachsen-Anhalt wird die Regionalplanung in
kommunaler Trägerschaft von bisher fünf Zweck-
verbänden der Landkreise wahrgenommen.

Im LPlG werden die Inhalte des LEP und der
REP festgelegt (§§ 4 und 5 LPlG). Die REP dienen
der räumlichen Konkretisierung und Ergänzung
des LEP zur Siedlungs- und Infrastruktur sowie
zum Freiraumschutz sowie weiterer, im LEP be-
stimmter, jedoch den REP vorbehaltener Festle-
gungen, so z.B. zur Windenergienutzung. Infolge
der fortschreitenden Siedlungs- und Verkehrsflä-
chenentwicklung auf Kosten der offenen Land-
schaft ist der Beitrag der Regionalplanung zum
Schutz größerer, zusammenhängender Freiräu-
me und damit zur Sicherung und Entwicklung
von Freiraumfunktionen sowie deren Koordinie-
rung untereinander unbestritten hoch. Diese Ko-
ordinierung einzelner Freiraumfunktionen und



72

der allgemeine Freiraumschutz sind durch ver-
schiedene monofunktionale Gebietsfestlegungen
möglich. Der Beitrag der Regionalplanung zum
Aufbau eines ÖVS im Land Sachsen-Anhalt wird
durch Vorranggebiete für Natur und Landschaft
und Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ÖVS
realisiert.

Vorranggebiete sind Ziele der Raumordnung,
die von öffentlichen Stellen in ihrer Abwägung
bei der Planung raumbedeutsamer Maßnahmen
beachtet werden müssen (§ 7 Abs. 4 Nr. 1 ROG),
d.h. sie sind bindend für Fachplanungen, Bauleit-
planung und sonstige Planungen öffentlicher
Stellen. Die Ziele der Raumordnung stellen ab-
schließend abgestimmte Festlegungen dar, die
keiner Abwägung mehr zugänglich sind. Deshalb
können Vorranggebiete in der Regel auch nicht
durch andere Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete
überlagert werden.

Vorbehaltsgebiete beinhalten Grundsätze
der Raumordnung, denen von öffentlichen Stel-
len in der Abwägung bei raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen besonderes Gewicht
beigemessen werden soll, d.h. sie sind besonders
zu berücksichtigen, jedoch in der Abwägung
überwindbar (§ 7 Abs. 4 Nr. 2 ROG). Nach Vorgabe
des Ministeriums für Landesentwicklung und
Verkehr, als oberster Landesplanungsbehörde,
sollen im Sinne der Normenklarheit Überlagerun-
gen verschiedener Vorbehaltsgebiete nur in Aus-
nahmefällen zugelassen werden.

2 Raumordnerische Vorgaben -
Rechtliche Grundlagen

Bereits 1992 hielt es die 21. MKRO für unerlässlich,
ein funktional zusammenhängendes Netz ökolo-
gisch bedeutender Freiräume aufzubauen, um so
die Isolation von Biotopen oder ganzer Ökosyste-
me zu überwinden und einen Beitrag zum Aufbau
ökologisch wirksamer Verbundsysteme zu leisten
[9]. Dies sollte gleichzeitig zu einer ausgewogenen
Raumstruktur beigetragen. Außerdem sind die
Anforderungen des europäischen Schutzgebiets-
netzes Natura 2000 für den Arten- und Biotop-
schutz nach FFH- bzw. Vogelschutzrichtlinie in den
Biotopverbundsystemen zu berücksichtigen. Die
landesweiten Pläne und Programme der Raumord-

nung sollen rahmensetzende Festlegungen für den
zu entwickelnden großräumigen Verbund treffen,
die in den Regionalplänen räumlich konkreter aus-
zugestalten sind.

Als wesentliche Grundlage für die Auswahl
der Flächen zum Aufbau ökologisch wirksamer
Verbundsysteme dient die fachliche Aufberei-
tung durch die Landschaftsplanung. Es handelt
sich jedoch nicht um eine bloße nachrichtliche
Übernahme bereits naturschutzrechtlich gesi-
cherter Bereiche. Die als Vorrang- oder Vorbe-
haltsgebiete im REP ausgewiesenen Flächen be-
kommen zusätzlich zu ihrem naturschutzfachli-
chen und -rechtlichen Status eine raumordnungs-
rechtliche Verbindlichkeit als Ziel oder Grundsatz
der Raumordnung.

Die in Regionalplänen dargestellten verbin-
denden Elemente sollen über linienhafte Struk-
turen wie Bachränder, Straßen- und Feldrandve-
getation hinausgehen. Die Biotopverbundflächen
von landesweiter und regionaler Bedeutung sol-
len nach den Vorstellungen der MKRO i. d. R. Flä-
chengrößen von 200 ha und mehr aufweisen.
Außerdem müssen sie laut § 6 Abs. 4 LPlG im
Maßstab 1:100.000 darstellbar sein.

Die Verpflichtung zum Aufbau eines ÖVS er-
gibt sich für die Regionalplanung aus dem ROG
des Bundes, dem Landesplanungsgesetz und dem
LEP des Landes Sachsen-Anhalt. Die Umweltvor-
sorge ist als eine Aufgabe der Raumordnung im
ROG verankert. Es verlangt insbesondere eine
nachhaltige Raumentwicklung im Interesse der
nachfolgenden Generationen. Im § 2 Abs. 2 Nr. 8
ROG wird auf die Erfordernisse eines Biotopver-
bundes hingewiesen. Im § 6 Abs. 3 Nr. 3 a LPlG ist
festgelegt, dass die REP mindestens „die räumli-
che Konkretisierung und Ergänzung der im Lan-
desentwicklungsplan ausgewiesenen schutz- und
nutzungsbezogenen Festlegungen zur Freiraum-
struktur, insbesondere zu ... Natur und Landschaft
unter maßgeblicher Berücksichtigung des ökologi-
schen Verbundsystems“ zu enthalten haben. Im
LEP Pkt. 3.5.3. G 2 sind für die REP Vorgaben zur
Ausweisung von Flächen für den Aufbau eines
ÖVS enthalten. „Sie sollen großflächige, naturbe-
tonte, untereinander verbundene Lebensräume
zum Schutz besonders gefährdeter Tier- und Pflan-
zenarten und Ökosysteme umfassen ...“.
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3 Planungsregion Harz

3.1 Allgemeine Charakteristik

Die Planungsregion Harz liegt angrenzend an
Niedersachsen und Thüringen im westlichen Teil
des Landes Sachsen-Anhalt. Sie besitzt eine Flä-
chengröße von 3.345,5 km2 und hat 399.889 Ein-
wohner (Stand 31.12.2005). Die Verbandsmitglie-
der der Planungsgemeinschaft Harz sind die
Landkreise Aschersleben-Staßfurt, Halberstadt,
Quedlinburg, Sangerhausen und Wernigerode
(Abb.1). Beschließendes Hauptorgan der Regiona-
len Planungsgemeinschaft ist die Regionalver-
sammlung. Der Regionalausschuss bereitet Be-
schlussfassungen der Regionalversammlung vor
und berät regelmäßig über den Stand bzw. Fort-
gang der Ausarbeitung des REP.

Die Planungsregion hat Anteil an den natur-
räumlichen Einheiten:

• Mittelgebirgsvorlandschaften (Harzvorlän-
der und Teile des Helme-Unstrut-Buntsand-
steinlandes, ca. 60 %),

• Mittelgebirgslandschaften (ca. 32 % der Pla-
nungsregion, incl. Harzrand und einem klei-
nen Anteil am Kyffhäusergebirge),

• Flusstäler und Niederungslandschaften (Gro-
ßes Bruch und Bodeniederung, Helmeniede-
rung, ca. 5 %),

• Ackerebenen (Magdeburger Börde ca. 3 %)
und

• Bergbaufolgelandschaften (< 1 %).

Die Planungsregion Harz besitzt eine sehr
gute Ausstattung an wertvollen Naturraumpo-
tenzialen, die teilweise landesweit und europä-
isch von besonderer Bedeutung sind. Hoch ist der
Anteil an Landschafts- und Naturschutzgebieten.

Grundsätzlich sind die geographischen Teil-
räume Harz und Harzvorland zu unterscheiden.
Diese werden durch die Flusstäler und Niederun-
gen von Bode, Ecker, Helme, Holtemme, Ilse, Sel-
ke, und Oker sowie ihren Nebenflüssen und -bä-
chen gegliedert und begrenzt.

Der „Nördliche Harzrand“ (Aufrichtungszo-
ne) bildet eine markante Landschaftsgrenze zum
hügeligen „Nördlichen und Nordöstlichen Harz-
vorland“. Im südlichen Teil der Planungsregion ist
der landschaftliche Übergang zum „Südlichen
Harzvorland“ kaum bemerkbar, da das Harzgebir-
ge sanft ansteigt.

Abb. 1: Planungsregion Harz mit Landkreisgrenzen.

Das „Nördliche und Nordöstliche Harzvor-
land“ sind gekennzeichnet durch große ausge-
räumte Ackerflächen, die nur von kleineren Fluss-
bzw. Bachauen, linearen Heckenstrukturen bzw.
Baumreihen und kleineren Feldgehölzen geglie-
dert sind. Ausnahmen bilden die bewaldeten
Höhenzüge Fallstein, Huy und Hakel, die das
Landschaftsbild erheblich aufwerten. Der „Südli-
che Harzrand“ und das „Südliche Harzvorland“
sind reich gegliedert und bilden eine kleinteilige
Kulturlandschaft, die durch den Kupferschiefer-
bergbau zum Teil überprägt wurde.

In den Harzvorländern überwiegt die Acker-
nutzung, der Waldanteil ist sehr gering und liegt
mit etwa 10 % deutlich unter dem Landesdurch-
schnitt von 21 %. Der Harz ist größtenteils bewal-
det und wird vorwiegend forstwirtschaftlich, auf
den waldfreien Hochflächen landwirtschaftlich
genutzt (überwiegend Grünland). Der Tourismus
hat ebenfalls große wirtschaftliche Bedeutung
mit steigender Tendenz. Am „Nördlichen und
Südlichen Harzrand“ konzentrieren sich industri-
elle Ansiedlungen sowie wichtige Verkehrstras-
sen. Die gesamte Planungsregion gehört, gemäß
der raumstrukturellen Gliederung des LEP, dem
ländlichen Raum Sachsen-Anhalts an. Aufgrund
der Vielfalt der Landschaft sowie der natürlichen
Ressourcen bestehen außerdem sehr viele unter-
schiedliche Ansprüche an den Raum, die durch
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die Regionalplanung koordiniert, gegeneinander
abgewogen sowie gesichert werden sollen.

3.2 Umsetzung der Vorgaben durch die
Regionale Planungsgemeinschaft Harz

Nachdem die Regionalversammlung am
14.11.2002 den Beschluss zur Neuaufstellung des
REP für die Planungsregion Harz gefasst hatte,
wurde eine frühzeitige Trägerbeteiligung durch-
geführt. Öffentliche Stellen, Verbände, Kommu-
nen sowie Personen des Privatrechts der Pla-
nungsregion Harz erhielten die Möglichkeit zur
Mitteilung ihrer Nutzungen oder Ansprüche an
den Raum. Nach der Sichtung und tabellarischen
Erfassung der eingegangen Stellungnahmen
wurde mit der Erarbeitung von Kriterien für die
Aufnahme regionalplanerisch geeigneter Flä-
chen als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete in den
REP Harz begonnen. Der Regionalausschuss be-
schloss am 13.05.2004 den Kriterienkatalog zur
Entwicklung von Zielen und Grundsätzen der
Raumordnung im REP Harz (Raum- und Sied-
lungsstruktur, Freiraumstruktur). Exemplarisch
für diesen Kriterienkatalog werden nachfolgend
die Kriterien für die Vorbehaltsgebiete für den
Aufbau eines ÖVS im REP Harz vorgestellt:

Kriterien für die Festlegung von Vorbehalts-
gebieten für den Aufbau eines ÖVS:

• Übernahme/Konkretisierung der Vorbehalts-
gebiete für den Aufbau eines ÖVS im LEP LSA,

• Prüfung und ggf. Übernahme der Vorsorge-
gebiete für Natur und Landschaft der bis
30.06.2006 geltenden REP Magdeburg und
Halle (1996),

• bestehende und geplante LSG oder Teilberei-
che von LSG gemäß § 32 NatSchG LSA,

• festgesetzte oder im Verfahren befindliche
Biosphärenreservate mit den Schutzzonen
III/IV laut § 33 NatSchG LSA,

• festgesetzte oder im Verfahren befindliche
Naturparke mit der Schutzzone III laut § 36
NatSchG LSA,

• Flächen mit regionaler Bedeutung für den
Artenschutz sowie Teile von Natura 2000-Ge-
bieten entsprechend FFH-Richtlinie bzw. Vo-
gelschutzrichtlinie, die nicht als Vorrangge-
biete für Natur und Landschaft übernommen
wurden,

• unzerschnittene, störungsarme Räume, wel-
che eine besonders wertvolle Arten-, Biotop-
bzw. Landschaftsausstattung besitzen,

• Gebiete, die für die Lebensraumerhaltung
und -entwicklung stark gefährdeter Arten
oder vom Aussterben bedrohter Arten von
mindestens regionaler Bedeutung sind,

• Berücksichtigung der aktuellen überörtli-
chen Biotopverbundplanungen und linearen
FFH-Gebiete und

• neu entstandene, durch Sukzession oder
Landschaftspflegemaßnahmen sich entwi-
ckelnde Lebensräume in degradierten, stark
beeinträchtigten oder veränderten Land-
schaften (z. B. Bergbaufolgelandschaften).

Die Kernflächen des ÖVS weisen nach § 3
BNatSchG im Wesentlichen bereits naturnahe
Biotopausstattungen auf. Zu ihnen gehören NSG,
die überwiegend als Vorranggebiete für Natur
und Landschaft im REP Harz gesichert sind bzw.
FFH- und Teile von Vogelschutzgebieten sowie
LSG (große unzerschnittene Räume). Verbin-
dungsflächen und -elemente nach § 3 BNatSchG
sind kleinräumige oder linienförmige Biotop-
strukturen, die als Lebensraum für überlebensfä-
hige Populationen in der Regel zu klein sind. Zu
den Verbindungsflächen und -elementen zählen
ebenfalls Bereiche, die den angestrebten Biotop-
ausstattungen noch nicht entsprechen, jedoch
ein hohes Entwicklungspotenzial aufweisen. Eine
besondere Bedeutung kommt hierbei den
zumeist sehr kleinräumigen Biotopen im stark
ausgeräumten Agrarraum zu. Die Verbindungs-
flächen und -elemente sind im REP Harz aufgrund
fachplanerischer Darstellungen (Biotopverbund-
planungen der Landkreise, Landschaftsrahmen-
pläne, Forstliche Rahmenplanung) konkretisiert
und ergänzt worden. Die Kriterien für die Erar-
beitung der Vorbehaltsgebiete für den Aufbau
eines ÖVS umfassen alle potenziellen Bereiche,
die auf regionalplanerischer Ebene in Betracht
kommen und bekannt sind. Den anschließenden
internen Abwägungsprozess mit anderen Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten überstanden je-
doch nicht alle ausgewählten Flächen und konn-
ten deshalb auch nicht vollständig in den ersten
Planentwurf aufgenommen werden. Bei der Be-
urteilung der Flächen bezüglich ihrer Eignung als
Vorranggebiet oder Vorbehaltsgebiet wurde zwi-
schen den unterschiedlichen landschaftsökologi-
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schen Voraussetzungen der einzelnen Landkrei-
se der Region differenziert. Da die Flächen im
Harzgebirge aus regionalplanerischer Sicht
größtenteils bereits den angestrebten Biotop-
und Landschaftsausstattungen entsprechen,
steht deren Erhalt im Vordergrund. In den Harz-
vorländern hingegen wird eine Entwicklung öko-
logisch wertvoller Flächen angestrebt, die durch
die Festlegung von Vorbehaltsgebieten für den
Aufbau eines ÖVS unterstützt werden soll.

3.3 Methodische Vorgehensweise beim
Abwägungsprozess bis zum ersten
Entwurf

Nach Festlegung der genannten Kriterien wurde
mit der Erarbeitung der einzelnen Gebietskate-
gorien begonnen. Zuerst wurden alle vorhande-
nen Daten zur jeweiligen Gebietsfestlegung zu-
sammengestellt. Die entsprechenden Vorgaben
aus dem LEP und aus den bisher geltenden REP
Magdeburg und Halle sowie Festlegungen der
verschiedenen Fachplanungen, die den Kriterien
entsprechen, wurden übernommen. Die natur-
schutzfachliche Grundlage „Planungen von Bio-
topverbundsystemen in den Landkreisen“ lag zu
diesem Zeitpunkt nur für zwei Landkreise der Pla-
nungsregion Harz vor. Die darin als regional
und überregional bedeutsam eingestuften Flä-
chen sind in die Datensammlung eingeflossen.
Selbst im Bereich Natur und Landschaft traten
viele Mehrfachüberlagerungen von Ansprüchen
und Nutzungen auf. Die gesammelten Daten
wurden unter Mitarbeit der Landkreise und der
Fachbehörden auf ihre Aktualität überprüft und
ggf. korrigiert. Diese Datenzusammenstellungen
bildeten die Grundlage für die Entwicklung der
Flächen für Vorranggebiete für Natur und Land-
schaft und für Vorbehaltsgebiete für den Aufbau
eines ÖVS. Regionalbedeutsame NSG wurden
größtenteils als Vorranggebiete und regional bzw.
überregional bedeutsame Biotopverbundelemen-
te vorwiegend als Vorbehaltsgebiete gesichert, da
diese nach NatSchG LSA nicht zwingend in einen
naturschutzrechtlichen Schutzstatus überführt
werden müssen. Für alle anderen Gebiets- und
Standortfestlegungen des REP Harz wurde
ebenfalls nach diesem Prinzip vorgegangen.

Anschließend fand die Interessenabwägung
zu den einzelnen Gebietsfestlegungen der poten-

ziellen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete statt. Die-
ser komplexe, interne Abwägungsprozess wird im
Folgenden anhand von zwei Beispielen erläutert:

Beispiel 1: Vorbehaltsgebiet für den Aufbau eines
ÖVS Nr. 11 „Mittleres Wippertal bei Aschersleben“

Die Flächen entlang der Wipper im Bereich
Aschersleben sind in der Forstlichen Rahmenpla-
nung als Suchraum für Wiederbewaldung und
Erstaufforstung Nr. 3002 „Hänge und Auegebie-
te zwischen Freckleben und Güsten“ dargestellt
[92]. In der Biotopverbundplanung des Landkrei-
ses Aschersleben-Staßfurt sind diese Flächen als
„Mittleres Wippertal (einschließlich Hangberei-
che)“ ebenfalls enthalten [74]. Die direkt an der
Wipper liegenden Flächen sind außerdem als
Überschwemmungsgebiet nach § 96 Abs. 5 WG
LSA festgelegt. Teilbereiche der Hänge wurden an
die Europäische Union als FFH-Gebiet „Trocken-
hänge im Wippertal“ (FFH0258LSA) gemeldet.
Eine naturschutzrechtliche Festlegung als LSG
oder NSG besteht für die Flächen entlang der Wip-
per nicht (Abb. 2).

Das Überschwemmungsgebiet wurde nach
den Vorgaben des Kriterienkataloges als Vorrang-
gebiet für Hochwasserschutz ausgewiesen und
ist daher nicht für Vorbehaltsgebietsfestlegun-
gen verfügbar. Die angrenzenden Bereiche wer-
den von Biotopverbundflächen und dem Such-
raum für Wiederbewaldung/Erstaufforstung ein-
genommen. Zur Entscheidungsfindung wurde
die Landschaftsgliederung Sachsen-Anhalt [97]
Teil 1, Kapitel 3, „Nordöstliches Harzvorland“ her-
angezogen. Da im Leitbild die exponierten Hang-
bereiche der Muschelkalkrücken und -stufen
(„Muschelkalkscholle der Alten Burg bei Aschers-
leben“) sowie der Schichtstufe des Zechsteinaus-
strichs (Vorkommen von Adonis vernalis) als
schützenswert eingeschätzt wurden und keine
größeren Aufforstungen an den Wipperhängen
erfolgen sollen, wurde zugunsten eines Vorbe-
haltsgebietes für den Aufbau des ÖVS entschie-
den. Die Flächenausdehnung ergab sich aus der
Zusammenfassung der Einzelflächen der Biotop-
verbundplanung und des FFH-Gebietes. Das Vor-
behaltsgebiet für den Aufbau eines ÖVS umfasst
somit neben bereits wertvollen Bereichen auch
Entwicklungsflächen (Abb. 3).
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Beispiel 2: Vorbehaltsgebiet für den Aufbau eines
ÖVS Nr. 1 „Harz und Harzvorländer“

Südlich Hasselfelde traten mehrere Überlagerun-
gen verschiedener Gebietsfestlegungen auf, die
sich aus den einzelnen Datenzusammenstellun-
gen ergaben. Der Harz ist nach Landesnatur-
schutzrecht als LSG „Harz und Harzvorländer“
sowie als Naturpark „Harz“ ausgewiesen. Nach
dem o. g. Kriterienkatalog gehen diese Flächen in
die Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ÖVS
und für Tourismus und Erholung ein. Im LEP sind
die Flächen ebenfalls in beiden Vorbehaltsgebie-
ten enthalten. Da es sich um forstwirtschaftlich
genutzte Waldflächen handelt, gehört dieser Be-
reich nach Kriterienkatalog außerdem zum Vor-
behaltsgebiet für Forstwirtschaft. Zusätzlich sind
die Flächen im Vorbehaltsgebiet für Wasserge-
winnung enthalten, da das Rappbode-Talsperren-
system mit seinem Einzugsgebiet von überregi-
onaler Bedeutung ist und die Bevölkerung mit
Trinkwasser bis in den Raum Halle-Leipzig ver-
sorgt. Teile dieses Bereiches sind auch als FFH-

Gebiete gemeldet (Abb. 4). Die überörtliche Bio-
topverbundplanung dieser Landkreise lag zum
Zeitpunkt der Entscheidungsfindung nicht vor.

Schrittweise wurden die verschiedenen Inte-
ressenlagen mit folgendem Ergebnis untereinan-
der abgewogen:

Das Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erho-
lung wurde großflächig festgelegt, da es der ru-
higen naturbezogenen Erholungsnutzung dient,
woraus sich auf regionalplanerischer Ebene bei
Überlagerungen mit anderen Nutzungsinteres-
sen die geringsten Konflikte ergeben. Dadurch
wird insbesondere die Bedeutung des Harzes als
eine der Tourismusregionen im Land Sachsen-
Anhalt hervorgehoben. Die Bereiche, die als FFH-
Gebiete gemeldet sind, wurden als Vorbehaltsge-
biet für den Aufbau eines ÖVS dargestellt, die
forstlich genutzten Flächen außerhalb der FFH-
Gebiete als Vorbehaltsgebiete für Forstwirtschaft.
Das Vorbehaltsgebiet für Wassergewinnung blieb
ebenfalls außerhalb der FFH-Gebiete erhalten. Da
das LSG „Harz und Harzvorländer“ alle Flächen

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Vorentwurf zum REP Harz, Stand 06/2004.
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem Entwurf zum REP Harz, Stand 08/2005.

außerhalb von bebauten Bereichen umfasst, wur-
den nur die Flächen, die gleichzeitig als FFH-Ge-
biete gemeldet sind oder außerhalb von Waldflä-
chen liegen, als Vorbehaltsgebiet für den Aufbau
eines ÖVS dargestellt. Somit wurden eine Konkre-
tisierung der LEP-Festlegungen erreicht und die
Überlagerungen reduziert (Abb. 5).

Genereller Umgang mit verschiedenen
Nutzungsansprüchen
Im Harz sind in vielen Bereichen Mehrfachnut-
zungen sowie verschiedene Ansprüche an den
Raum vorhanden. Um auf regionalplanerischer
Ebene die Möglichkeit einer späteren Abwägung
im Einzelfall zwischen den einzelnen Nutzungen
und Planungen offen zu gestalten, werden über-
wiegend Vorbehaltsgebiete dargestellt.

Größere Waldflächen außerhalb der Natura
2000-Gebiete, die die Voraussetzungen für die
Ausweisung als Vorbehaltgebiete für den Aufbau
eines ÖVS und für Forstwirtschaft besitzen, sind
im REP Harz als Vorbehaltsgebiet für Forstwirt-

schaft festgelegt. Damit wird die Funktion dieser
Waldflächen für ein großräumiges ÖVS nicht in
Frage gestellt, da nach § 1 WaldG LSA und der Leit-
linie Wald [61] der Wald außer der Nutzfunktion
auch eine Schutz- und Erholungsfunktion über-
nimmt. Gleiches gilt für die Vorranggebiete für
Hochwasserschutz, Vorbehaltsgebiete für
Wiederbewaldung/Erstaufforstung sowie für Tei-
le der Vorbehaltsgebiete für Hochwasserschutz.
Diese Festlegungen dienen wie die Vorbehaltsge-
biete für den Aufbau eines ÖVS dem Freiraum-
schutz, daher treten aus regionalplanerischer
Sicht keine erheblichen Konflikte zwischen den
Biotopverbundplanungen und den anderen
raumordnerischen Festlegungen auf. Zusätzlich
wurde die Verbundfunktion in den textlichen Fest-
setzungen der genannten Gebiete hervorgehoben
(z. B. Vorranggebiete Hochwasserschutz, Z 1: „Vor-
ranggebiete für den Hochwasserschutz sind zur
Erhaltung der Flussniederungen für den Hochwas-
serrückhalt und den Hochwasserabfluss sowie zur
Vermeidung von nachteiligen Veränderungen der



78

Flächennutzung, die die Hochwasserentstehung
begünstigen und beschleunigen, vorgesehen. Die-
se Gebiete sind zugleich in ihrer bedeutenden
Funktion für Natur und Landschaft und als Teil des
ökologischen Verbundsystems ... zu erhalten...“).

Die Ergebnisse des internen Abwägungspro-
zesses wurden mehrfach durch die Verbandsmit-
glieder geprüft. Nach der Rechtsprüfung des REP
Harz durch die oberste Landesplanungsbehörde
beschloss die Regionalversammlung am
26.08.2005 die erste öffentliche Auslegung und
die Trägerbeteiligung.

3.4 Exkurs zweiter Entwurf und Ausblick

Nach der ersten Trägerbeteiligung und öffentli-
chen Auslegung (10.2005 bis 12.2005) wird gegen-
wärtig die Abwägung anhand der eingegangenen
Anregungen und Bedenken vorbereitet. Auch ak-
tualisierte Fachplanungen sowie die mittlerweile
vollständig, zumindest im Entwurf vorliegenden
Biotopverbundplanungen der Landkreise werden

zu einer Überprüfung oder ggf. Modifizierung der
Ausweisungen und Darstellungen der Vorbehalts-
gebiete im zweiten Entwurf führen. Außerdem
wird ein Umweltbericht, der nach SUP-Richtlinie
für Pläne und Programme sowie dem ROG und
dem LPlG vorzusehen ist, zum zweiten Entwurf des
REP Harz erarbeitet. Die für UVP-pflichtige Planun-
gen und Maßnahmen rahmensetzenden Vorga-
ben werden vertiefend, entsprechend der gesetz-
lichen Vorgaben des LPlG, auf regionalplanerischer
Ebene beurteilt. Dadurch können die Standorts-
und Gebietsfestlegungen nochmals Änderungen
erfahren. Der Umweltbericht dient ferner dazu,
eine höhere Transparenz in den sehr komplexen
Planungsprozess zu bringen.

Nach einer zweiten Trägerbeteiligung bzw.
öffentlichen Auslegung wird die abschließende
Abwägung der eingegangenen Anregungen und
Bedenken durchgeführt und beschlossen werden.
Zum Schluss muss die Genehmigung des REP
Harz durch das Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr Sachsen-Anhalt erfolgen.

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Vorentwurf zum REP Harz, Stand 11/2004.
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Der REP für die Planungsregion Harz wird vo-
raussichtlich im Laufe des Jahres 2007 mit der öf-
fentlichen Bekanntmachung Rechtskraft erlangen.

Abb. 5: Ausschnitt aus dem 1. Entwurf zum REP Harz, Stand 08/2005.

Anschrift der Autorin

DOREEN BRANDT
Regionale Planungsgemeinschaft Harz
Am Schiffsbleek 3
06484 Quedlinburg
E-Mail: regplg-harz@T-Online.de
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